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„Gute-KiTa-Gesetz“?                                                                                                        
Besser wäre ein „Gute-Betreuung-Gesetz“ ! 

Am 19. Sept. hat das Bundeskabinett das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teil-
habe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz)“ beschlossen. Darin wird angestrebt, die 
Qualität der „KiTas“ zu verbessern. Gemeint sind offensichtlich vor allem Kinderkrippen. Es liegt 
nahe, dass der rasche Ausbau der Krippenbetreuung zu einer beträchtlichen Einbuße an Qualität ge-
führt hat. Dem soll jetzt durch das neue Gesetz entgegengewirkt werden.  

Dr. Johannes Resch, stellv. Vorsitzender des Verbandes Familienarbeit, meint dazu: „Die Qualität 
der Kitas und die Qualität der Kinderbetreuung sind verschiedene Dinge. Werden nur die Kitas the-
matisiert, wird die Frage nach der elterlichen Betreuung gar nicht mehr gestellt. Wird dagegen nach 
`Qualität der Kinderbetreuung` gefragt, ist die Antwort ergebnisoffen. Aber wer soll nun entschei-
den, was `gute Betreuung` ist? Unser Grundgesetz weist mit Art. 6 das Urteil darüber in erster Linie 
den Eltern zu und nicht dem Staat. Viele Eltern sind der Auffassung, die beste Betreuung von 
Kleinkindern erfolge durch sie selbst. Für den Regelfall ist das im Gegensatz zur Politik auch die 
überwiegende Meinung von Fachleuten, wie etwa Kinderpsychologen. Allerdings sehen sich immer 
mehr Eltern aufgrund der Nichtachtung und Nichthonorierung ihrer Erziehungsarbeit genötigt, auf 
die demgegenüber überwiegend staatlich finanzierte Fremdbetreuung in Krippen auszuweichen.   

Das „Gute-Kita-Gesetz“ lenkt so von der Alternative „Gute Betreuung“ ab, die auch durch die El-
tern erfolgen könnte. Voraussetzung wäre allerdings, diese hätten die Wahlfreiheit über die Ver-
wendung des zur Kinderbetreuung bereit gestellten Geldes, wie es auch vom Bundesverfassungsge-
richt gesehen wird.* Den politischen Akteuren geht es nicht um „gute Betreuung“, sondern ledig-
lich um „gute KiTas“. Es geht nicht um die Kinder, sondern um die Interessen der einflussreichen 
neoliberalen Profiteure in Konzernen und Finanzindustrie. Wenn auch beide Eltern kleiner Kinder 
möglichst voll erwerbstätig sind, ist es aufgrund der größeren Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt 
leichter, die Löhne niedrig zu halten. Die regierungsamtliche Gleichsetzung von Kita und Betreu-
ung gängelt die Eltern. Sie sollen – quasi am Grundgesetz vorbei – übertölpelt werden.“ 

Der Verband Familienarbeit fordert:  
In erster Linie haben die Eltern zu entscheiden, was „gute Betreuung“ ist. Dazu 
müssen sie das Geld zur Finanzierung der Kinderbetreuung selbst in die Hand be-
kommen. Erst dann haben sie echte Wahlfreiheit zwischen einem Krippenplatz, der 
Eigenbetreuung oder einer anderen Betreuungsform.  
 
*..„Diese primäre Entscheidungsmöglichkeit der Eltern beruht auf der Erwägung, dass die 
Interessen des Kindes in aller Regel am besten von den Eltern wahrgenommen wer-
den.“ (BVerGE 99, 216, Rn 64) 
 


